Vorwort.Doc


Vorwort

Die erste Auflage dieses für die Praxis gedachten Leitfadens erschien nahezu zeitgleich mit dem Inkrafttreten der letzten Revision der ERA am 01.01.1994 mit dem Ziel, die Unterschiede zu der bis dahin geltenden Fassung der ERA 400 deutlich zu machen. In der Zwischenzeit haben sich die ERA 500 bewährt, und ihre Auslegung ist durch eine Reihe von Entscheidungen der ICC Banking Commission gefestigt. Die bei jeder Revision auftretenden Zweifelsfragen hat die ICC durch Herausgabe von vier sog. "Positionspapieren" zu den in der Praxis zunächst besonders kontrovers behandelten Themen gegeben (Positionspapier Nr. 1 amendments (Art. 9 d (iii)), Positionspapier Nr. 2 negotiation (Art. 10 b (ii)), Positionspapier Nr. 3 undocumentary conditions (Art. 3), Positionspapier Nr. 4 transport documents (Art. 23 bis Art. 30) (vgl. den Abdruck in der ICC-Publ. Nr. 535, S. 156 ff.). Realistisch ist jedoch festzustellen, daß weder die ständigen Bemühungen der ICC um Klarstellung und Vereinfachung der in den ERA enthaltenen Definitionen, noch die Abgabe von hilfreichen Interpretationen, wie Form der erwähnten Positionspapiere, etwas daran zu ändern vermocht haben, daß nach der bei Schütze zitierten Umfrage nach wie vor schätzungsweise 40 bis 50 % aller im Akkreditivgeschäft präsentierten Dokumente fehlerhaft sind (Schütze, Das Dokumentenakkreditiv, Rn. 411). Daran dürfte sich auch in Zukunft nichts ändern. Der Grund dafür liegt schlicht darin, daß die Prüfung von Akkreditivdokumenten sich entgegen den Vertretern der sog. "reinen Lehre" nicht in einem thematischen Vergleich von Buchstabenfolgen erschöpfen kann, sondern in vielen Fällen entsprechend der Rechtsprechung des BGH zur Auslegung eines Standby eine Sinnermittlung aus dem Kontext des Dokumentes heraus erforderlich macht (vgl. BGH WM 1994, 1063). Auch in anderen Ländern, und besonders in der Rechtsprechung amerikanischer Gerichte, dauert der Streit an, ob die Auslegung von Bedingungen und Dokumenten im Akkreditivgeschäft nach dem Prinzip der "Strict Compliance" oder nach dem großzügigeren Auslegungsmaßstab der "Substantial Compliance" zu erfolgen hat (vgl. dazu Vorb. zu Art. 13 ERA 500). Angesichts der auch bei Anwendung des Grundsatzes der Dokumentenstrenge immer wieder auftauchenden Zweifelsfälle ist das Anliegen der zweiten Auflage dieses Leitfadens, eine Orientierungshilfe für die Entscheidung über Aufnahme oder Ablehnung von Dokumenten unter Berücksichtigung insbesondere der Stellunganhme der ICC Banking Commission zu geben, denn diese ist in erster Linie qualifiziert und berufen, eine von den nationalen Eigenheiten der Gerichte der einzelnen Länder allgemeine verbindliche Interpretation der ERA zu geben. Der Verfasser bedankt sich bei den Auslandsfachherren diverser Banken für Informationen aus der Praxis sowie für kritische Anmerkungen. Der besondere Dank gilt Frau Marina Leu, die in bewährter Tradition das Manuskript technisch versiert betreute mit eigenständigen Vorschlägen und strenger Aufsicht über die Vollständigkeit der Fußnoten.


